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SJn der Expedition des Couriers.

Jnſerate für den Conrier werden an

Gewandhaus No. 4. In Mazde-
burg in der Creusſchen Buch

handlung Breireweg No. 156.

No. 192. Halle, Donnerstag den 19. Auguſt 18
ne ra. Landtags- Abſchied zulehnen, da die zu Remiſſionen zu e Summena nach der dort beſtehenden Steuer Verfaſſung von den Grund-t fur die Provinzialſtände der Provinz Sachſen. ſteuerpflichtigen nicht beſonders aufgebracht, ſondern aus den
g. (Beſchluß von Nr. 191.) allgemeinen Staatsfonds hergegeben werden; die in Folge des
m. gedachten Reglements etwa eingetretene Verminderung der Re-r. Taubſtummen Anſtalten miſſions-Zahlungen daher einen Anſpruch Seitens der Provinz
r. A. 15. Der Antrag: e e Belgern nicht dern kann, ſonderndie durch den zweiten Provinzial Landtag zur Unterhaltung Nur die Belaſtung der Staatskaſſe mit grundſätzlich nicht zu recht

ts ngri p fertigenden Steuer Erlaſſen beſeitigt hat.der mit den Schullehrer-Seminarien verbundenen Taue ſtummen Schulen bewilligten und von Unſers in Gott ru- hre Die etwaigen Mangel des Remiſſtonseglements welches
mr et trä uübrigens die von Unſern getreuen Ständen hervorgehobene Be-dr henden Herrn Vaters Majeſtät genehmigten Beiträge nach g.J J ſchränkung in Anſehung der walzenden Grundſtuücke nicht enthalt,und nach zurückjiehen und für die Taubſtummen der Pro werden, ſobald ſie ſich uöberzeugend herausſtellen, beſeitigt werden

W vinz zweckmäßiger verwenden zu durfen, zeug gt werden.verlangt eine ſorgfältige Prüfung aller hierbei in Betracht kom
of menden Umſtände. Wir haben mit dieſer Prüfung Unſern Mi-
ett niſter der geiſtlichen Unterrichts und Medizinal Angelegenhei-
tek ten beauftragt, und behalten Uns vor, von dem Ergebniß der
irg Unterſuchung Unſern getreuen Standen ſeiner Zeit Mittheilung

zu machen damit alsdann der Gegenſtand anderweit in gründ-
bis liche Berathung genommen werden kann.

Weſtphäliſche Zwangs- Anleihe.
m B. 1. Der wiederholte Antrag wegen Berichtigung der von
7 der ehemaligen Weſtphäliſchen Regierung in den Jahren 1808,

en 1810 und 1812 gemachten Zwangs- Anleihen iſt ſchon ſeit länge
dtzd, rer Zeit der Gegenſtand beſonderer Verhandlungen zwiſchen den

betheiligten auswärtigen Regierungen, und es kann zur Zeit
über den fraglichen Antrag eine Zuſicherung noch nicht ertheilt
werden, da bei den Maaßregeln zur Erledigung dieſer Central-
ſchuld eines aufgelöſten Staats nur unter Berückſichtigung der
desfallſigen, zwiſchen den ſämmtlichen theilhabenden Regierun-

pfo gen zu treffenden Vereinbarungen vorgeſchritten werden kann.

Erſparniſſe bei den Grundſteuer Remiſſionen.
B. 2. Wir können nicht umhin, den Antrag, daß dem Land

tage eine Nachweiſung uber die in den drei Jahren vor und in
den drei Jahren nach Erſcheinen des RemiſſionsReglements
vom 6. Mai 1828 in dem Herzogthum Sachſen bewilligten Re
miſſionen, Behufs weiterer Anträge wegen Ueberweiſung der ein-
getretenen Erſparungen vorgelegt werden moöge, wiederholt ab

Straßenbau Surrogat Gelder.
B. 3. Was die hinſichtlich der Straßenbau-Surrogat- Gel-

der angebrachten Bitten anlangt, ſo ſind Wir geneigt, ſolchen
ſo viel als möglich zu entſprechen. Wir werden deshalb künftig
Unſern getreuen Ständen die gewünſchte Nachricht über den Er-
trag und die Verwendung dieſer Abgabe ertheilen, und dem näch-
ſten Landtage eine desfallſige Nachricht vorlegen laſſen. Jndeſſen
muſſen Wir hierbei bemerklich machen, daß der Staat die ihm
hinſichtlich der Unterhaltung der Landſtraßen obliegenden Ver-
bindlichkeiten nicht nur erfullt hat, ſondern weit darüber hinaus-
gegangen iſt, und, wie bekannt, durch Anlegung ſehr großer
Chauſſeeſtrecken die Provinz Sachſen in reichem Maaße beruck
ſichtigt hat.

Wenn bei Verwendung der Straßenbau-Surrogat- Gelder
nicht genau innerhalb der Grenzen der einzelnen Aemter und
Kreiſe diejenigen Summen, die darin aufgebracht werden, fur
Straßenbau- Anlagen verausgabt worden ſind, ſo kann hierin
eine Abweichung von der verfaſſungsmäßigen Beſtimmung der
Gelder nicht erkannt werden. Denn die alte Kreis-Eintheilung
des Königreichs Sachſen, welche urſprunglich bei der Aufbrin-
gung und Verwendung derſelben zum Grunde gelegt worden,
kann, da ſie in den an Preußen gefallenen Landestheilen nicht
mehr beſteht, auch bei der Verwendung nicht mehr zum Anhalt
dienen eine Verwendung nach der jetzigen Kreis Eintheilung
aber wurde der fruüheren Einrichtung auch nicht entſprechen und
nur eine Verſplitterung der vorhandenen Geldmittel herbeiführen.
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Da jedoch nicht zu verkennen iſt, daß zwiſchen den Leiſtungen
derjenigen Einſaſſen, welche StraßenbauSurrogat Gelder zah
len, und derjenigen, welche Naturaldienſte zu leiſten haben,
wenigſtens in den Gegenden, in welchen viele Landſtraßen chauſ-
ſeemäßig ausgebaut worden ſind, nach und nach eine gewiſſe Un
gleichheit hervorgetreten iſt, ſo ſind Wir nicht abgeneigt eine
Verwandlung der noch beſtehenden Straßenbaudienſte in ein an
gemeſſenes Geld Aequivalent, in der von den Standen auf dem
fünften Provinzial Landtage angedeuteten Art vorbereiten, aus
dieſen Acquivalenten und den Straßenbau-Surrogat- Geldern
einen Bezirks- Fonds bilden und bei der Verwendung der Mit-
tel deſſelben auf den Straßenbau in den betheiligten Landesthei-
len eine ſtändiſche Mitwirkung eintreten zu laſſen. Wenn ſeit-
her eine ſolche nicht ſtattgefunden hat, ſo werden Unſere getreuen
Stände nicht unerwogen laſſen daß auch unter der Koniglich
Sächſiſchen Regierung ſolche nie wirklich zur Ausfuührung gekom-
men, von der Preußiſchen Regierung daher auch nur der bei der
Beſitznahme vorgefundene Zuſtand erhalten worden iſt. Jn der
anliegenden Denkſchrift Unſers Finanz Miniſters iſt ubrigens
dasjenige, was ſich auf die oben angedeuteten Verhaltniſeſe be-
zieht, näher entwickelt worden.

Moſt- Steuer.
B. 4. Die zur Abhuülfe der gedruckten Lage der WeinBauer

gemachten Anträge ſind ſo weit ſich dies erkennen läßt, auf eine
aähnliche Steuer -Remiſſion, wie beim Taback und auf Schutz
gegen die Konkurrenz der vereinslaändiſchen Weine gerichtet. Es
darf aber dabei nicht überſehen werden daß ſich die Steuer vom
Wein nach der Menge deſſelben (nicht, wie beim Taback nach
der Große der Bodenflache) richtet, mithin je weniger Wein
wachſt, auch je weniger Steuer zu zahlen iſt; und daß nach

8 und 9 des Weinſteuer- Geſetzes vom 25. September 1820
nicht nur von dem in der erſten Hand untrinkbar gewordenen
Wein ſondern in ſchlechten Jahren eine allgemeine Weinſteuer-
Remiſſion bewilligt wird, die ſich in den letzten zehn Jahren fur
die Provinz Sachſen dreimal auf die ganze, und einmal auf die
halbe Steuer erſtreckt hat. Auch iſt die Ausgleichungs- Steuer
von vereinsländiſchem Wein mit 1 Thlr. 11 Sgr. 8 Pf. vom Ei-
mer fur die Weine dieſer Provinz eine um ſo ſtärkere Schutz
Sceuer, als letztere nur mit 7 bis 12 Sgr. vom Eimer be-
ſteuert ſind.

Poſt Angelegenheiten.
B. 5. Jn Anerkennung der Gruünde, welche fur die Auf

hebung der Lohnfuhr- Abgabe an die Poſt Kaſſe ſprechen, haben
Wir dem Antrage Unſerer getreuen Stande entgegenkommend,
beſchloſſen dieſe Abgabe vom 1. Januar k. J. an gänzlich auf-
hören zu laſſen. Was dagegen die uber den Zwangs- Gebrauch
der Extrapoſten beſtehenden in den Geſetzen vom 11. April
1766, vom 12. Juni 1814, vom 26. Mai 1820, und vom 10.
Januar 1824, enthaltenen Beſtimmungen anlangt, ſo können
ſolche zur Erhaltung des dem offentlichen Verkehr wichtigen Ex
trapoſt- Weſens nicht ganz entbehrt werden. Wir beabſichtigen
aber, ſolche im Jntereſſe der Reiſenden und der Lohnfuhrleute
zu mildern. Jn wieweit dies zukaſſig iſt, ſoll beim Entwurfe des
beabſichtigten neuen Poſt Geſetzes erwogen und deſſen Erlaſſung
möglichſt beſchleunigt werden.

Eichsfeldiſche Kriegs- Contribution.
B. 6. Die Vergütung der in den Jahren 1806 7 vom

Eichsfelde der Grafſchaft Hohenſtein, und von den Städten
Mühlhauſen und Nordhauſen aufgebrachten Franzoſiſchen Kriegs
Contribution, welche der Landtag gegenwärtig in Anregung
bringt, iſt ein Gegenſtand, welcher einer ſorgfältigen Prufung

bedarf. Wir haben dieſelbe veranlaßt, und werden zu ſeiner Zeit
Unſeren getreuen Ständen das Weitere daruüber eroöffnen.

Sterbe-Lehngelder.
B. 7. Den Erlaß der in Folge des Ablebens Unſers hoch

ſeligen Herrn Vaters Majeſtät zu entrichtenden Sterbe-Lehngel-
der wollen Wir auf die Bitte Unſerer getreuen Stände hierdurch
in“Gnaden gewähren.

Herſtellung der Straßen.
B. 8. So weit der die Unterhaltung der Straßen von Sei

ten des Fisci oder der Gemeinden betreffende Antrag im Allge-
meinen gegen das Verfahren der Behoörden gerichtet iſt, welche
die vom Fiskus zu unterhaltenden Landſtraßen in Folge eingetre-
tener veränderter Verkehrs- Verhältniſſe als ſolche aufgeho
ben und den Gemeinen als Kommunikations-Wege zur Unter
haltung uüberwieſen haben, ſteht derſelbe mit den Berathungen
uüber die allgemeine Wege-Ordnung, und uüber die Provinzial
Wege- Ordnung fur die Provinz Sachſen insbeſondere im Zu
ſammenhange, und wird hier ſeine Erledigung finden. Um
aber Beſchwerden uber dergleichen Maaßregeln der Behörden
zu begegnen, ſind dieſe angewieſen worden bis zur Emanation
jener Geſetze den Beſitzſtand rückſichtlich der Unterhaltungs-Ver-
bindlichkeit in Beziehung auf ſolche Straßen, welche zur Zeit
unbeſtritten auf Koſten der Staats-Kaſſe unterhalten werden, auf
recht zu erhalten.

Was die Gemeine Herrengoſſerſtädt, Eckardtsbergaer Krei-
ſes anlangt, ſo hat dieſe, nach der Anzeige der Behorden, die
Unterhaltung der ſogenannten Kupferſtraße, ſoweit dieſelbe durch
ihre Flur geht, im Jahre 1834 unweigerlich uübernommen,
und die zukünftige Unterhaltung dieſes Straßentheils, als eines
Kommunikations-Weges, zugeſagt, mithin keinen Anlaß zur
Beſchwerde.

Lotterie.
B. 9. Den Wunſchen Unſerer getreuen Stände in Bezie-

hung auf die Verwaltung der Lotterie ſind Wir bereits entgegen
gekommen, indem Wir die Uns von Unſerm Finanz- Miniſter
gemachten Vorſchläge wegen verſchiedener Abänderungen in den
Einrichtungen des zeitherigen Betriebs des Lotterie Geſchafts,
durch welche den bemerkbar gewordenen Uebelſtänden und Nach-
theilen fur die Moralität im Weſentlichen abgeholfen werden
wird, mittelſt beſonderer Ordre vom 21. Juni c. genehmigt
haben.

Befriedigung des Brennholz Bedürfniſſes.
B. 10. Die von Unſern getreuen Standen hervorgehobe-

nen Punkte ruckſichtlich des jetzt beſtehenden Verfahrens bei dem
Verkaufe des Holzes aus Unſern Waldungen, haben Wir ſorg
faältig erwogen. Da indeſſen der jetzige Verkaufs Modus auf
einer genauen Erwägung aller dabei konkurrirenden Umſtände
beruhet, ſolcher auch von des hochſeligen Königs Majeſtät gut
geheißen worden iſt, ſo haben Wir vor der definitiven Entſchei
dung noch fur nothwendig erachtet, das Staats Miniſterium
mit der genauen Pruüfung der jetzt beſtehenden Verwaltungs
Grundſätze in Bezug auf den in Rede ſtehenden Gegenſtand zu
beauftragen und dabei die Wunſche Unſerer getreuen Stände
ſo weit als möglich zu beruckſichtigen. Wir werden Unſere Al
lerhöchſte Entſchließung recht bald zur Kenntniß der Provinz
bringen laſſen.

Pflaſtergeld in den Städten.
B. 11. Bei der Berathung über das Geſetz vom 16. Juni

1838 iſt bei der Beſtimmung des H. 5, wonach Gemeinden für
die Ermaßigung der Pflaſtergelder und anderer Abgaben dieſer
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Art nur dann Entſchädigung erhalten ſollen, wenn das Recht
auf einem ſpeziellen läſtigen Erwerbstitel beruht, hauptſächlich
in Erwägung gekommen, daß die Gemeinden durch Anlegung
von Chauſſeen in ihrem Verkehr und Nahrungsſtande Vortheile
erlangen, welche mit dem durch die Ermäßigung ſolcher Kom-
munikations- Abgaben ihnen zugezogenen, nach Abzug der noth
wendigen Koſten für gehörige Unterhaltung der Wege c. meiſt
nur unbedeutenden Verluſte in keinem Verhältniß ſtehen, daß es
daher jeder Gemeinde leicht werden wird, bei der erhöhten Ge
werbſamkeit und dem vermehrten Wohlſtande der Einzelnen die
geringe Einbuße ihrer Kommunal Kaſſe auf andere Weiſe zu
decken. Es hat daher nicht als angemeſſen und der Billigkeit
entſprechend erkannt werden können Entſchädigung auch dann
zu leiſten, wenn ein läſtiger Erwerbstitel des ErhebungsRech-
tes nicht vorhanden ſolches vielmehr entweder vollig unentgelt-
lich zugeſtanden oder ſtillſchweigend geſtattet, vielleicht ſelbſt
ohne Vorwiſſen der Staats Behörde mißbräuchlich erworben
worden iſt. Bei Privat Perſonen iſt theils nicht anzunehmen,
daß ihnen durch die Chauſſeen gleich große Vortheile wie den
Gemeinden zu Theil werden, daher der Gewinn eines einzelnen
Berechtigten dem von ihm allein zu erleidenden Verluſte nicht
gleich kommen wurde; theils aber hat der Einzelne, wenn auch
die urſprungliche Verleihung nicht unter läſtigem Titel erfolgt
ſein ſollte, doch bei Erwerbung des berechtigten Grundſtucks den
Gewinn in Anſchlag gebracht und deshalb theurer gekauft, daher
ſeinerſeits die Berechtigung in der Regel immer unter laäſtigem
Titel erworben. Aus dieſen Gründen, welche Unſere getreuen
Stände bei näherer Erwägung ſelbſt als triftig anerkennen wer-
den, müſſen Wir es bei dem H. 5 des gedachten Geſetzes bewen
den laſſen deſſen Modifikation eine Menge in ihrem Betrage
nicht zu überſehender Anforderungen an die Staats Kaſſe her-
vorrufen wurde.

Gerichts Ordnung und andere Gegenſtände der Juſtizpflege.

C. 1. Auf die Anträge Unſerer getreuen Stande über
mehrere Gegenſtände der Rechtspflege eröffnen Wir ihnen, was

folgt
a) Was die Erweiterung des Geſchäftskreiſes der Juſtiz-

Kommiſſarien betrifft, ſo wollen Wir in allen Provinzen
der Monarchie, in denen die Allgemeine Gerichts-Ord-
nung Geſetzes-Kraft hat, den darin angeſtellten Juſtiz
Kommiſſarien ohne Einſchränkung auf irgend einen Be-
zirkszwang die Befugniß beilegen, Rechtsſchriften aller Art
fur andere anzufertigen oder zu legaliſiren. Die hierüber
zu erlaſſende Ordre wird die näheren Beſtimmungen, unter
denen die Ausubung dieſer Befugniß geſtattet ſein ſoll, ent-
halten.
Die Anträge

aa) um Aufhebung jeder Beſchränkung der bei den Ober-
und Untergerichten angeſtellten Juſtiz -Kommiſſarien
auf beſtimmte Gerichts Bezirke, und

bh) um Gleichſtellung der Erforderniſſe ihrer Qualifika
tionen mindeſtens aber

co) um die Erweiterung der Vorſchrift des 9. 28 Titel 25
der Prozeß Ordnung dahin, daß Juſtiz-Kommiſſarien
der Untergerichte, welche den Parteien in der erſten
Jnſtanz eines Prozeſſes bedient geweſen ſind, allge-
mein befugt ſein ſollen, die Vertretung derſelben in
der bei dem Obergericht ſchwebenden zweiten Jnſtanz
zu ubernehmen;

greifen ſo tief in die beſtehende Gerichts Verfaſſung ein
und haben, wie die getreuen Stande ſelbſt anerkennen, ſo
manche Bedenken gegen ſich, daß Wir dieſelben nur zur

Reviſion der Allgemeinen Gerichts Ordnung verweiſen kön-
nen, um dort im Zuſammenhange mit allen übrigen orga-
niſchen Vorſchriften grundlich erwogen zu werden.

c) Eben dieſes findet hinſichtlich der beantragten Erweiterung
der Notariats- Praxis ſtatt.

d) Die Beſchwerde der getreuen Stände über Verzögerung der
Ausfertigung bei den Gerichten aufgenommener Handlun-
gen der freiwilligen Gerichtsbarkeit haben Wir Unſerem
Juſtiz Miniſter zufertigen laſſen, an den ſich vorkom-
et die einzelnen Betheiligten zu wenden haben
werden.

e) Die Bearbeitung einer beſonderen Verordnung über kauf-
männiſche Konkurſe iſt bereits im Gange, und werden da-
bei die Wunſche der getreuen Stande wegen Beſchleunigung
des offenen Arreſtes zur Verhütung nachtheiliger Verfugun-
gen uber das noch vorhandene Vermögen des Gemein-
ſchuldners ihre Beruckſichtigung finden.

Jn allen übrigen Konkursfallen liegt kein Grund zu einer
Aenderung vor, da die Konkurſe in Folge der Vorſchriften
der Verordnung vom 4. März 1834 ber die Exekution
in Civilſachen ſich überhaupt ſehr weſentlich vermindern
und nach der beſtehenden Geſetzgebung eine größere Be
ſchleunigung des offenen Arreſtes nicht möglich iſt, wonach
derſelbe während des Verfahrens, ob Konkurs zu eroöffnen
ſei oder nicht, auf Verlangen noch vor der formellen
Eröffnung deſſelben,

S. 21. Tit. 50. Prozeß Ordnung.
und jedenfalls gleich bei der Eröffnung des Konkurſes von
Amtswegen erlaſſen werden muß.

9. 206. daſelbſt.

H Ueber die Veräußerung der Fruchte eines Grundſtucks vor
deren Trennung von der Subſtanz finden, nach der be
den Geſetzgebung, folgende Rechtsgrundſätze Anwen

ung:
Von der Subſtanz noch nicht abgeſonderte Fruchte haften nach 99. 475 -478. Tit. 20. Thl. I. des en

Landrechts den Hypotheken Gläubigern.
Verträge und andere Rechtshandlungen, wodurch uüber

dergleichen Fruchte im Voraus verfügt wird, ſind unkraf
tig, inſoweit ſie den Hypotheken-Gläubigern zum Nach
theil gereichen wurden, und können ſogar gegen ſpäter ein
getragene Glaubiger nur alsdann ſchützen wenn das Ge
ſchaft im Hypothekenbuche vermerkt worden iſt. Ein Ar-
reſtſchlag auf ſolche Fruchte iſt hiernach unzulaſſig, und es
können nur Sicherheits Maaßregeln nach F. 13. Tit. 29.
der Prozeß Ordnung in Antrag gebracht werden. Von der
Subſtanz bereits abgeſonderte Fruchte unterliegen dagegen
der freien Verfugung des Eigenthumers, ſo lange kein Ar
reſt darauf ausgebracht worden iſt,

9. 476. Tit. 20. Thl. I. des Allg. L. R.
und ſind Gegenſtand der Execution fur jeden Gläubiger.

9. 71. 93. und 94. Tit. 24. der Pr. O.
Zu einer Aenderung dieſer Grundſätze fur die Provinz

Sachſen liegen zureichende Gründe nicht vor. Eine Ab-
weichung hiervon wurde vielmehr zu Rechts Jrrungen füh-
ren, und den RealBerechtigten, ſo wie den Hypotheken
Glaubigern zur großen Beſchwerde gereichen.

Wegen der Reviſion der SportelTaxe ſchweben ſeit län
gerer Zeit Verhandlungen Die Nothwendigkeit darauf zu
ſehen, daß die Einnahmen der Gerichts Salarien- Kaſſen
zur Deckung der auf ſie gelegten Ausgaben ausreichen, ohne



den Staats Kaſſen neue Zuſchuſſe aufzuburden, gebietet
eine um ſo groößere Vorſicht, als die mannigfaltigen, auf

Vereinfachung des Verfahrens abzielenden Veränderungen,
welche ſeit dem Jahre 1833 zur großen Erleichterung der

Rechtſuchenden eingetreten ſind, eine Menge Arbeiten ab
geſchnitten haben, weiche ſonſt den Salarien- Kaſſen eine
nicht unbedeutende Einnahme gewährten.

Abänderungen der Sportel Taxen können daher nur
Schritt vor Schritt ins Leben treten.

Bisher hat die Sportel- Taxe fur den Mandats, ſum-
mariſchen und Bagatell- Prozeß vom 9. Oktober 1833 ſchon
ſehr weſentliche Erleichterungen herbeigeführt.

Wir werden ubrigens nicht unterlaſſen, dieſem Gegen
ſtande auch fernerhin Unſere landesväterliche Furſorge zu
widmen.

Intelligenz Blätter.
C. 2. Was die Aufhebung des Jnſtituts der Jntelligenz-

Blätter event. die Einſtellung des Jntelligenzblatt-Zwanges an
langt, ſo ſind die bereits früher angeordneten kommiſſariſchen
Erorterungen wegen dieſer Angelegenheit, wobei neben vielen
anderen Jntereſſen auch die Einkunfte des Potsdamſchen Mili-
tair Waiſenhauſes weſentlich betheiligt ſind, ſo weit gediehen,
daß über die Zulaſſigkeit einer den Wunſchen der Stande ent
gegenkommenden Abänderung der jetzt beſtehenden Einrichtung
in einiger Zeit definitiver Beſchluß wird gefaßt werden können.

Stempel und Sportel- Freiheit in Armen Sachen
C. 3. Die Bitte Unſerer getreuen Stände:

auch den Dominien, Stadt und Land Gemeinden in Ange
legenheiten der oöffentlichen Armenpflege die Stempel und
Sportel- Freiheit zu bewilligen,

wollen Wir genehmigen und wird deshalb eine allgemeine Ver
fügung ergehen.

Wildſchäden,
C. 4. Auf das von Unſeren getreuen Ständen vorgetra-

gene Geſuch einiger in der Nähe der Colbitzer und Letzlinger For-
ſten und am Hackel belegenen Ortſchaften, um Abwendung des
Wildſchadens, welcher ihnen durch den Wildſtand dieſer Reviere
zugefügt wird, iſt Unſere Regierung in Magdeburg bereits an
gewieſen worden, den Wildſtand dieſer Reviere ſoweit in
Schranken zu halten daß bei gehöriger Anwendung der den
Grundbeſitzern geſetzlich verſtatteten und ihnen zunächſt obliegen-
den Vorkehrungs Maßregeln irgend erhebliche Wildſchäden
nicht vorkommen können. Gleichzeitig haben Wir eine nähere
Unterſuchung darüber veranlaßt: ob und eventuell, welche be-
ſondere Maßregeln zum Schutze einzelner, vermöge ihrer Lage
dem Austritte des Wildes vorzugsweiſe ausgeſetzten Feldmarken
etwa noch außerdem, im' Wege einer billigen Beruckſichtigung
der vorgetragenen Wunſche zu ergreifen ſein werden und Wir
behalten Uns vor, ſolche geeigneten Falles eintreten zu laſſen.

Vormundſchafts Angelegenheit.

C. 5. Dem Antrage:
die Ausleihung von Pupillen- Geldern in der Provinz Sach-
ſen, nach dem landublichen Zinsfuße, jedoch nicht unter
3z Prozent, ohne höhere Genehmigung zu geſtatten,

wollen Wir entſprechen. Es ergeht uüber dieſen Gegenſtand eine
beſondere Ordre.

Was das Geſuch Unſerer getreuen Stände anlangt:
die Verhandlungen zwiſchen dem Vormunde und dem ober
vormundſchaftlichen Gerichte, in Betreff der Erziehung und
der Vermögens Verwaltung der Minderjährigen, desglei

chen bei Einzahlung von Muündel Geldern die Depoſital
Extrakte von Stempel und Gebühren -Taxen zu befreien,

ſo ſind Wir nicht abgeneigt, auf dieſes Geſuch ganz oder theil
weiſe einzugehen behalten Uns jedoch die definitive Beſchluß-
nahme hierüber vor.

Zucker Fabrikation.
C. 6. Auf die verſchiedenen im Jntereſſe der inländiſchen

Jnduſtrie uberhaupt und der Ruben- Zucker Fabrikation ins-
beſondere ausgeſprochenen Wunſche, geben Wir Unſeren getreuen
Stäanden Folgendes zu erkennen:

Zu 1. Wir haben Uns bereits veranlaßt gefunden den
Handels Vertrag mit dem Königreich der Riederlande vom 21.
Januar 1839, imgleichen die mit den freien Hanſeſtädten Ham-
burg und Bremen wegen gegenſeitiger Verkehrs Erleichterun
gen resp. unterm Dezember 1839 und 4. Juli 1840 ge-
ſchloſſenen Uebereinkunfte nur unter angemeſſenen, auch die Be
ſteuerung des ausländiſchen Zuckers betreffenden Modifikationen
zu erneuern, und dieſerhalb Eröffnungen an die Regierungen
der gedachten Staaten gelangen zu laſſen. Der hierauf gerich-
tete Antrag Unſerer getreuen Stande hat hierdurch ſeine Erledi-
gung gefunden.

Zu 2. und 3. Ueber die Frage wegen Abänderung der
auf dem ausländiſchen Zucker gegenwärtig ruhenden Zollſätze, ſo
wie uüber den Zeitpunkt, von welchem ab eine ſolche Aenderung
anzuordnen ſein möchte, ſind Unterhandlungen unter allen zum
Zollverein verbundenen Staaten eingeleitet, bei denen Wir Un
ſererſeits auf ein der inlaändiſchen Zucker Fabrikation gunſtiges
Reſultat hinzuwirken ſuchen werden.

Zu 4. Die Beſteuerung des Rubenzuckers iſt bereits Ge
genſtand gemeinſamer Berathung und Vereinbarung unter den
Zollvereins- Regierungen geweſen und das Reſultat dieſer Ver
einbarung wird zu ſeiner Zeit zur oöffentlichen Kunde gelangen.

Zu 5. Mit der Aeußerung, daß die von einigen Seiten
beantragte Feſtſtellung der Eingangs- Zollſätze auf einen mehr
als dreijaährigen Zeitraum bedenklich erſcheine, ſind Wir um ſo
mehr einverſtanden, als ſich die geſetzliche Beſtimmung nach
welcher der Zoll-Tarif alle drei Jahre gepruft und berichtigt
wird, bisher als zweckmäßig bewahrt hat.

Anlangend den Antrag wegen Einziehung des ſtändiſchen
Beiraths bei Erneuerungen des Zolltarifs und anderen auf die
indirekten Steuern bezuglichen Angelegenheiten ſo behalten Wir
Uns vor bei den dieſerhalb ſtattfindenden Vorberathungen die
Stimme der Provinz inſoweit zu vernehmen, als es Uns in Hin
ſicht auf provinzielle Jntereſſen angemeſſen erſcheint, und mit
den durch den Zollverein herbeigeführten Verhältniſſen ver
träglich iſt,

ckteekeh

Was endlich die Antrage hinſichtlich einiger Gegenſtände,
bei welchen ſtändiſche Mitwirkung und Kontrolle eintritt, am
langt, ſo geben Wir denſelben Folgendes zu erkennen:

Landtags Lokal.
D. 1. Da Unſere getreuen Stande einſtimmig darauf an

getragen haben daß die Summe von 6700 Rthlr., welche die-
ſelben zur wurdigen Ausſtattung des von des hochſeligen Königs
Majeſtät dem Landtage zu ſeinen Verſammlungen geſchenkten
Hauſes fur nothwendig anſehen, nicht, wie im Landtags Ab-
ſchiede vom 17. Mai 1827 vorgeſchrieben iſt, von jedem Stande
nach Verhältniß der ihm zuſtehenden Stimmen, ſondern, well
es ſich hier um die Einrichtung eines der ganzen Provinz ge-
meinſamen Eigenthums handle, ohne Unterſchied des Standes,
nach der Bevölkerung aufgebracht werde, ſo genehmigen Wir
hiermit, unter Bezeigung unſeres Beifalls uber die auch bei die



ſinnung, daß die gedachte Summe auf die Regierungs Bezirke
und Kreiſe nach der Bevölkerung vertheilt, den Kreisſtänden aber
die weitere Vertheilung auf die Kommunen und einzelnen Be
ſitzungen überlaſſen und unter der erforderlichen Aufſicht dem
aufgeſtellten Plane gemäß verwandt werde.

Fur die Zukunft behält es jedoch bei der wegen Aufbringung
aähnlicher Koſten im Landtags Abſchiede vom 17. Mai 1827.
unter I. 1. g. enthaltenen Beſtimmung ſein Bewenden.

Reglement für die Zwangsarbeits- Anſtalt zu Groß Salza.
D. 2. Die Reorganiſation der Zwangsarbeits Anſtalt

Groß Salza und die Entwerfung eines neuen Reglements fur
dieſelbe iſt bis zum Erſcheinen der Geſetze uber die Verpflichtung
der Kommunen zur Aufnahme neu anziehender Perſonen und zur
Armenpflege ausgeſetzt worden, weil ſich erſt dadurch der Um-
fang und die Einrichtungen ergeben köonnen, die dieſem Provin
zial-Jnſtitute künftig zu geben ſein werden. Da die Anſtalt
durch Unſere Regierung zu Magdeburg ordnungsmaäßig verwal-
tet wird, die anderweite Einrichtung derſelben auch zum Theil
von der Erklärung der Altmark wegen ihres Beitritts zu dem
Verbande abhängig bleibt, ſo erachten Wir s auch jetzt fur an
gemeſſen, daß der Reorganiſation der gedachten Anſtalt, ſo wie
der Entwerfung eines neuen Reglements bis zum Erſcheinen der
erwähnten Geſetze Anſtand gegeben werde. Den ſtändiſchen De-
putirten bleibt jedoch unbenommen, ſich von dem Zuſtande und
der Verwaltung der Anſtalt genau zu unterrichten und über Aen-
derungen oder Verbeſſerungen, die ſie etwa wünſchen mochten,
mit der Regierung zu verhandeln.

Dem Antrage Unſerer getreuen Stände:
die Altmark von dem Verbande mit der Anſtalt zu Salza gänz
lich auszuſchließen,

können Wir nicht willfahren, weil von Uns jenem Landestheile
der Beitritt zu dem gedachten Verbande vorbehalten worden iſt.
Der Kommunal Landtag der Altmark iſt jedoch bei Mittheilung
der vorliegenden Denkſchrift ſchon aufgefordert worden, ſeine
Erklärung uüber den Beitritt zu dem Verbande der Anſtalt von
Groß Salza zu beſchleunigen.

Dem Beſchluſſe, daß die ſchon von dem vorigen Landtage
gewählten Deputirten als ſolche bis zum nächſten Landtage bei-
behalten werden möchten, wird die gewünſchte Beſtaätigung hier-
durch ertheilt. Die Gewährung des vom Landtage unterſtützten
Antrags der Abgeordneten der beiden Jerichowſchen Kreiſe, daß
der Landarmen- Fonds dieſer beiden Kreiſe, welcher bis jetzt bei
der Regierung zu Magdeburg verwaltet worden iſt, den benann-
ten Kreiſen zur eigenen Verwaltung uübergeben und denſelben
uüberlaſſen werde, künftig fur ihre Landarmen, die bis jetzt in
die Anſtalt von Groß- Salza aufgenommen worden ſind, ander-
weit ſelbſt zu ſorgen, wollen Wir von der Führung des Nach-
weiſes abhangig machen daß dieſe Kreiſe durch anderweite Ein-
richtungen für dieſe Verpflegung ihrer Landarmen hinreichend
geſorgt haben.

Feuer Sozietät für das platte Land des Herzogthums Sachſen.

D. 3. Dem Antrage Unſerer getreuen Stande gemäß ge
nehmigen Wir hiermit daß zur Förderung der Angelegenheiten
der Feuer Sozietät des platten Landes, in der Zwiſchenzeit von
einem Landtage zum anderen, ein von jedem Landtage neu zu
erwählender aus 4 Mitgliedern beſtehender ſtändiſcher Ausſchuß
beſtellt werde, welcher alle diejenigen auf die Feuer Sozietät
fur das platte Land des Herzogthums Sachſen Bezug habenden
Geſchäfte zu beſorgen hat, deren Erledigung der Beſtimmung
des Reglements vom 18. Februar 1838 zufolge, den zum Pro
vinzial- Landtage verſammelten Vertretern des platten Landes
überlaſſen iſt. Auch haben Wir gegen die von Unſern getreuen
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resp. zu deren Stellvertretern, gewählten Perſonen nichts zu
erinnern.

Freitiſch Fonds
D. 4. Dem von Unſeren getreuen Ständen ausgeſproche

nen Wunſche gemäß haben Wir dem Miniſter der geiſtlichen, Un-
terrichts und Medizinal Angelegenheiten die Anweiſung ertheilt,
die älteren Akten über das Kollatur- Recht der aus Fundationen
im Herzogthum Magdeburg einſchließlich des Saalkreiſes und
der Grafſchaft Mansfeld herrührenden Freitiſche bei der Univer
ſität Halle aufſuchen und wenn dergleichen ſich noch vorfinden
ſollten, dem Burgermeiſter Treuding in Groß Salza, als er
wähltem Mitgliede des Landtages, zur Ermittelung der ſtattfin
denden Verhaltniſſe mittheilen zu laſſen.

Wir haben angeordnet, daß von demjenigen, was in Ver-
folg obiger Entſchließungen weiter verfugt werden wird, dem
Landtage bei ſeiner nächſten Zuſammenkunft Nachricht ertheilt
werde, und verbleiben Unſern getreuen Ständen in Gnaden
gewogen.

Gegeben Sansſouci, den 6. Auguſt 1841.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen
von Boyen. Mühler. von Rochow. von Ladenberg.
Rother. von Alvensleben. von Werther. Eichhorn.

von Thile. Graf zu Stolberg.

Berlin, d. 17. Auguſt. Se. Excellenz der General
Lieutenant und Kommandeur der Garde-Jafanterie, von Rö-
der, iſt von Kiſſingen, und Se. Excellenz der Kaiſerl. Ruſſiſche
Wirkliche Geheime Rath von Waſſiltſchikoff, von St. Pe-
tersburg hier angekommen.

Der General Major und Direktor der Vereinigten Artille
rie- und Jngenieur-Schule, Plumicke, iſt nach Schleſien von
hier abgereiſt.

Gööttingen, den 14. Aug. Jn vergangener Nacht hat
unſere Univerſität einen großen Verluſt erlitten: der Profeſſor
der Philoſophie Hofrath Herbart iſt unerwartet in Folge ei
nes Bruſtkrampfes geſtorben. Am 12. Aug. hatte er noch Vor-
leſungen gehalten, am 13. Aug. wurde er unwohl, doch anſchei
nend ohne Gefahr, in der Nacht trat plotzlich eine Kriſis ein
und machte dem Leben bald ein Ende.

München, d. 11. Auguſt. Der Beſtellungen an der hie-
ſigen k. Erzgießerei, welche Anſtalt ſich verdienter Weiſe eines
großen Rufes und Vertrauens erfreut, werden immer mehr.
So iſt unſerm Stiglmayer nun auch der Guß des koloſſalen
fur Frankfurt beſtimmten Goethe Denkmals, mit deſſen Model
lirung ſich eben jetzt Schwanthaler beſchäftigt, definitiv
ubertragen. Es ſoll ſelbes im Aug. 1843, am Geburtstage des
großen Dichters, enthüllt werden.

Wien, d. 10. Auguſt. Dem BVernehmen nach werden nach
den im nächſten Monat in allen Provinzen ſtattfindenden Trup-
pen Manoövers unverzuglich ſämmtliche Batterien und Fuhrwe-
ſen Depots auf den Friedensfuß reduzirt. Bekanntlich waren
ſie in Folge des Julivertrages auf den Kriegefuß hergerichtet
geweſen.

Niederlande.
Amſterdam, den 13. Aug. Briefe aus Frankfurt ringen

die Nachricht, daß der Vertrag, welcher den Anſchluß des
Großherzogthums Luxemburg an den deutſchen Zollverein
feſtſtellt, dort unterzeichnet worden iſt. Dies wird allen Ju-
triguen, die neuerdings fur eine Vereinigung mit Belgien auf

See



geboten worden ſind, ein Ziel ſetzen. Die luxemburgiſche Kom
miſſion, welche der König über die politiſche Geſtaltung des
Großherzogthums zu Rathe ziehen will, iſt im Haag eingetrof-
fen. Die Angabe, daß der Graf von Naſſau dem Könige
die Abſicht ausgeſprochen habe, nach Holland zu kommen, iſt
völlig grundlos. Ebenſo iſt es unbegründet, daß man hier je
an eine Vermaählung des Prinzen von Joinville mit der Prin
zeſſin Sophie gedacht habe.

Frankreich.
Paris, d. 13. Auguſt. Man ſchreibt aus Toulon, Ad-

miral La Suſſe, der mit den Linienſchiffen Jsflexible und
Santi Petri nach der Levante abgeſegelt iſt, habe dort weitere
Jnſtruktieon von Herrn Piscatory, dem Abgeordneten der
franzoſiſchen Regierung in Griechenland zu erwarten.

Mit dem Schiff Burgundy ſind zu Havre Briefe aus New
York vom 24. Juli eingelaufen. Die dachricht von der Auf-
löſung des Parlaments hatte große Senſation in Kanada ge
macht. Die Wahlgährung in England galt dort fur den Anfang
einer Revolution. Das Staatsanlehn der Vereinigten Staaten
im Belauf von 12 Mill. Dollars iſt im Kongreß bewilligt wor-
den; es iſt auf acht Jahre zu 6 pCt. Zinſen zu emittiren, doch
behält ſich die Regierung vor, es ſchon nach Ablauf des dritten
Jahrs nach Aufkündigung abzutragen.

Der Temps hat einen fatalen Wetterartikel; in den
drei Monaten Mai, Juni und Juli zählte man zu Paris 49 Re
gentage; nach dem Regenmeſſer im Obſervatorium war die
Quantität des gefallenen Regens 176 Millimeter. Jn dem Miß-
jahr 1316 war die Zahl der Regentage in den Monaten Mat,
Funi, Juli und Auguſt 66, die Quantität des Regens 238 Mil-
limeter. Alles hängt nun ab von der zweiten Hälfte des Mo
nats Auguſt; man iſt aller Orten, in Frankreich wie in England,
auf den Ertrag der Erndte geſpannt.

Straßburg, d. 10. Aug. Das Kriegeminiſterium hat
endlich den dringenden Vorſtellungen des Finanzminiſters Hu
mann Gehor gegeben und in eine Reduktion der Armee einge-
willigt. Ein dahier eingelaufener Tagebefehl des Marſchalls
Soult verabſchiedet die Altereklaſſe 1834 ſchon am 1. Okt. d.
J., während ihre Dienſtzeit bis zum nächſten 1. Dezember, dem
allgemeinen Reglement gemaß, dauern ſollte.

Jtalien,Rom, d. 5, Aug. Jn den Kongregationen der Kardinale,
welche gegenwärtig häufig gehalten werden, kommen manche wich-
tige kirchliche Angelegenheiten zur Berathung. Von den Unter
handlungen es Grafen v. Brühl verlautet noch immer nichts
Beſtimmtes, aber Wohlunterrichtete verſichern, daß alle Ausſicht
vorhanden ſei, die ſtreitigen Punkte in Kurzem geſ chlichtet zuſehen,
beſonders, in Betreff des Erzbiſchefs von Köln, der ſich nach
giebiger in ſeinen Forderungen gezeigt haben ſoll.

Spanie u.
Madrid, d. 6. Auguſt. Es zeigt ſich kein Symptom der

Unzufriedenheit in der Garde. Ein Gerucht, als ſolle ein Atten
tat gegen Espartero und die Entführung der beiden Tochter
Ferdinand's VII. im Werke ſein, verdient keinen Glauben.
Die Hauptſtadt iſt ruhig. Das Manifeſt des Regenten findet
man ſchwach abgefaßt. Die Königin Mutter wird darin all
zuſehr geſchont.

Telegraphiſche Depeſche. Bavonne, d. 11. Aug.
Der Generalkapitain Palafox hat am 5. Auguſt ſeine Demiſ-
ſion vom Oberkommando der Garde gegeben. Seine Stelle iſt

an demſelben Tage noch dem General Pedro Chacon uüber-
tragen worden.

Türkei.
Nach den neueſten, durch außerordentliche Gelegenheit aus

Konſtantinopel in Wien angelangten Nachrichten vom 1. Au-
guſt hatte die Pforte die offizielle Anzeige von der Beilegung der
Unruhen in Kandia erhalten. Durch einen zwiſchen Muſta
pha-Paſcha und dem Großadmiral Tahir- Paſcha kombi
nirten Angriff, in Folge deſſen Erſterer mit einem Theile ſeiner
Streitkräfte gegen Sphakia vorrückte, während Letzterer mit der
türkiſchen Eskadre dieſen Platz von der Seeſeite bedrohte, ſahen
die Sphakioten ſich genöthigt, ſich ohne Schwertſtreich zu unter-
werfen. Dieſe Nachricht wird durch Briefe aus Ancong vom
3. Aug. beſtätigt, wohin dieſelbe durch das engliſche Kriegsdampf
boot Cyclops gebracht worden war.

Korfu, den 2. Aug. Unſere Zeitung bringt folgende Extra
beilage: „Wirſchätzen uns glücklich, (wie ſchmachvoll anzeigen zu

können, daß der Gegenadmiral Sir J. A. Ommaney vorigen
Donnerstag mittels des Dampfboots Veſuvius, welches in 48
Stunden von Kandia hier eintraf, die amtliche Kunde erhal-
ten hat, daß der Aufſtand auf jener Jnſel völlig gedampft iſt,
das Volk ſich der türkiſchen Herrſchaft unterworfen, und ſomit
jedem weitern Blutvergießen vorgebeugt iſt. Es iſt erfreulich,
zu hoöören, daß man dieſes Ereigniß vornehmlich dem raſchen und
umſichtigen Einſchreiten der commandirenden Offiziere der dorti-
gen britiſchen und franzöſiſchen Seediviſion verdankt naämlich
dem Capitain Huſton vom britiſchen Linienſchiffe Bembow und
dem Capitain le Grandis. Durch ihr gemeinſchaftliches Wir
ken ſind die griechiſchen Einwanderer, welche gemeine Sache
mit den Kandioten gemacht hatten, ſowie die Hauptradelsführer,
200 an der Zahl, am 23. Jul. auf die britiſchen Kriegsſchiffe
Tyne und Hazard und unter ſicherem Geleite nach dem Piräeus
gebracht worden. Auf dieſe Weiſe ſahen ſich dieſe braven Ma
rineoffiziere von Großbritannien und Frankreich in den Stand
geſetzt, das Geſetz der Menſchlichkeit zu beobachten ohne das
Völkerrecht zu verletzen, und gewiß trug ihr Einfluß auf den
Kapudan Paſcha und Muſtapha- Paſcha zur Rettung
aller Jener bei, welche an dem Aufſtande Theil genommen ha
ben, deren Lage nach der Unterwerfung höchſt verzweiflungsvoll
und bedauernswerth geweſen ware.“

Amerika.
New-York, d. 19. Juli. Das früher verbreitete Gerucht,

daß der britiſche Geſandte in Waſhington, Herr Fox, mit dem
Staats Sekretair fur die auswärtigen Angelegenheiten Herrn
Webſter, in Bezug auf MacLeod's Angelegenheit ganz ein
verſtanden ſei, ſcheint ſich nicht zu beſtätigen; wenigſtens hat
Herr For bié?her noch nicht, wie früher behauptet worden war,
eine Mittheilung in Bezug auf den Beſchluß des oberſten Ge
richtshofes von New ork an Herrn Webſter gelangen laſſen,
der alle Beſorgniſſe vor einem unmittelbaren Friedensbruche zu
beſeitigen geeignet wäre; man glaubt vielmehr, daß er jenen
Beſchluß aus einem ſehr ungunſtigen Geſichtspunkte anſehe und
man wollte in Waſhington wiſſen, er beabſichtige, nochmals die
Freilaſſung Mac Leod's in aller Form zu verlangen, und
wenn ihm, wie vorauszuſehen, eine abſchlägige Antwort ertheilt
werde, ſeine Päſſe zu fordern, um nach England zuruckzukeh
ren. Dies wird von Einigen um ſo mehr erwartet, als auch die
Anwalte Mac Leod's ſelbſt es für ſehr ſchwierig halten ſollen,
ſeinen Prozeß zu einem günſtigen Ende zu führen. Andere hin
gegen glauben immer noch, daß Mac Leod werde freigeſpro-
chen werden.

die

Wit
hat
ſo o
Ehr
Gri
en
und
Ren
geſt!

Vi
mal

Uhr
me i
weg
Pon
Bis
dert
ten
nige
hatt
Ung
vom
nich.



Vermiſchtes.
Berlin,' d. 12. Auguſt. Der königl. Bereiter, der

die beiden ſchönen Pferde aus dem Trakehner Geſtute nach Schloß
Windſor als Geſchenk fur den Prinzen Albert uberbrachte,
hat dort eine äußerſt gnädige Aufnahme gefunden, und ein eben
ſo originelles als koſtbares Präſent erhalten. Es iſt dieſes eine
Ehrenreitpeitſche oder Prachtreitgerte von Silber guilloſchirtem
Griff, deſſen Knäufe und Reifen ſchwer vergoldet, Jagdſtucke
en relief in getriebener Arbeit enthalten. Von derſelben Arbeit
und ebenfalls ſehr ſchwer vergoldet iſt die Krucke, welche ein
Rennpferd im Sprunge darſtellt. Gleichzeitig ſind fur den Land
geſtutsdirektor von Purgſtall die Portraits der Königin
Viktoria und des Prinzen Albert, recht wackere Oelge-
malde, als Geſchenk von Windſor hier eingetroffen.

Bruüſſel, d. 11. Auguſt. Geſtern Abends gegen 9
Uhr gewahrte man einen ſtarken Feuerſchein auf einem der Thuür-
me der Gudulakirche, und bald war das gänze Viertek in Be-
wegung. Jn einem Nu waren die Autoritäten, ſo wie die
Pompiers und die Truppendetaſchements an Ort und Stelle.
Bis zur Spitze des Thurmes geſtiegen, fanden die Pompiers
dert eine Gluthpfanne, welche die bei den Ausbeſſerungsarbei-
ten angeſtellten Arbeiter unkluger Weiſe vergeſſen hatten. Ei-
nige glühende Kohlen, die durch den Wind zerſtreut wurden,
hatten, wie dies ſchon ſo oft geſchehen iſt, ein unſaägliches
Unglück veranlaſſen können. Die Pompiers ſtiegen um 10 Uhr
vom Thurme herab nachdem ſie ſich verſichert hatten, daß
nicht die mindeſte Spur von Feuer mehr vorhanden war.

An Herrn Theodor Döring.
Dir, Du Kunſtler hochgewaltig,

Bring' ich gerne meinen Kranz,
Zeigteſt Du doch vielgeſtaltig
Dich als Meiſterkunſtler ganz.

Was die Dichter ſingen, ſchreiben,
Bleibet uns in Ewigkeit,
Maler's, Bildner's Werke bleiben
Wenigſtens fur lange Zeit.

Doch was Mimen uns beſcheeren,
Geht mit ihnen ſelbſt in's Grab
Darum laßt recht hoch uns ehren,
Was der große Mime gab.

Halle, den 17. Auguſt 1841.
J. G. L. II.

Fonds- und Geld Cours.

Berkin, V. Sour Pr. Cour.d. 17 Auguſt 1841. Br. G. al Br. G.
St. Schuldſch. 4 104 [1037 Actien: ePr. g. d 30.14 1015 101j r Ptsd. Eiſb. &5 1253 33

Sch. d. 801 do. do. Prior. A. 45 (1025Rure Se gers 34 103 1024 Mgd. e ur 1104 109
Neum. Schuldv. 34 103 1024 do. do. Prior 4) 1102
Berl. Stadt Obl. 4 1035 103; Berl. Anh. Eiſenb. 1044
Etbinger do 34 100 do. do. Prior.-A. 4 1023
Danz do. in Th. 48 yNDüfſſ. Elb. Eiſenb 5 944

T 7 102 do. do. Prior. A. 5 1035
Sroßy. Poſ. do. 106 Gold al marco 211
S la b. L o 33 S u7 und. nKur u. Neum. do. 84 1021 101 zen à Thlr. 8 73
Schleſiſche do. 33 1025 Diskonto 3 4
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Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, den 17. Auguſt.
Weizen 2 thl. 11 ſgr. 3 pf. bis 2 thl. 25 ſgr. 6 pf.

Roggen o 7 1 12 e 6 eGerſte 22 6 e 26 59 eHafer 215 21 17 9 662
Magdeburg, den 17. Auguſt. (Nach Wispeln.)

Weizen 60 73 thl. Gerſte 23 25 thl.
Roggen 34 38 Hafer 15 17

Nordhauſen, den 14,. Auguſt.

Weizen 1 thl. 27 ſgr. pf. bis 2 thl. 6 ſgr. pf.
4Roggen 1 1 10Gerſte 20 27Hafer 17 3 e 22 23Rüböl, der Centner 164 17 thl.

Leinöl 13 thl.

Waſſerſtand zu Halle
am 18. Auguſt.

Oberhaupt 4 Fuß 11 Zoll.
Unterhaupt 5 Fuß 7 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 17. Auguſt 32 Zoll unter 0.

Fremden-Liſte.
Angekommene Fremde vom 17. bis 18. Auguſt.

Jm Kronprinzen: Hr. Rittergutsbeſ. Eckert u. Hr. Lieut. v. Behr a
Deelitz. Hr. Gutsbeſ. Baron v. Uecke a. Everode. Hr. Gutsbeſ.
Auff Ort a. Klingen. Hr. Rendant v. Guttenfels a. Schroda. Hr.
Kaufm. Lorenz a. Neiße. Hr. Kaufm. Kiſtel a. Stettin. Hr. Kaufm.
Schmidt a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Hämmerling a. Berlin.

Stadt Zürch: Frau Hofräthin Tewes u. Fräul. Schulze a. Petersburg.
Frau Kammerger. Räthin Gottheiner a. Berlin. Hr. Paſtor v. Ha
gen a. Mühlhauſen. Hr. Dr. med. Linberger a. Wien. Hr. Kaufm-
Brunner a. Hamburg. Hr. Kaufm. Schleſinger a. Berlin. Hr.
Kaufm. Henß a. Offenbach. Hr. Kaufm. Löttner a, Cöln. Hr.
Kaufm. Neif a. Leipzig. Hr. Kaufm. Sanders a. Bremen. Hr.
Oberlehrer Rüdiger a. Wittenberg.

Gold nen Ring: Frau Juſtiz- Comm. Gieſeke a. Eisleben. Hr. Kaufm
Nietzſch a. Naumburg. Hr. Kaufm. Bieber a. Wernigerode. Hr
Kaufm. Harras a. Potsdam. Hr. Pharmaceut Auguſtin a. Garde-
legen. Hr. Cand. Neubert a. Weimar. Hr. Cand. Lauch a. Berlin.

Goldnen Löwen: Hr. Kaufm. Oſchatz a. Schönhayde. Hr. Lehrer
Bierbach a. Frankenhauſen. Hr. Kaufm. Weiſe a. Erfurt. Hr.
Kaufm. Mütter a. Leipzig.

Stadt Hamburg: Se. Durchl. der Fürſt zu Solms-Lich. Hr. Con-
ditor Fiocutti a. Neuruppin. Hr. Dr. Weber a. Berlin. Hr. Kaufm.
Engländer a. Offenbach. Hr. Kaufm. Nathan a. Wittenberg. Hr.
Kaufm. Hage a. Berlin. Hr. Kaufm. Schubert a. Hamburg. Hr.
Kaufm. Heinemann a. Meklenburg. Hr. Kaufm, Liebrecht a. Lübeck.

Eiſenbahnhof: Hr. Kaufm. Kranig a. Schönebeck.

See
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Kunſt-Nachricht.
Heute, Donnerstag den 19. Auguſt

Verſammlung der

Sing Akademieim Saale des Kronprinzen.
Anfang 6 Uhr.

Der Vorſtand,
SSSSSSSSGSGSSSSG6SSASICCCCCCCCCCCCS

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Morgen 8 Uhr erfolgte gluck
liche Entbindung ſeiner Frau von einem ge
ſunden Madchen beehrt ſich theilnehmenden
Freunden und Verwandten hierdurch anzu-
zeigen

Merſeburg, den 17. Auguſt 1841.
Ferdinand Scharre.

EZÜü—ä

Publicandum.
Wegen Neubau der Communieations-

Brücke beim Rothenburger Huüttenwerke iſt
die Paſſage uber dieſelbe und zugleich uber
die Fähre bei Rothenburg fur den 20.
und 21. d. M. geſperrt.

Verſteigerung.
Der Mobiliar -Nachlaß der verſtorbenen

Frau Amtsverwalter Kööhler zu Sanger-
hauſen, als: Pretioſen, Gold und Silber-
ſachen Porzellan, Leinenzeug, Betten, Klei
dungsſtuücke, Meubles und ſonſtige Gerath-
ſchaften, auch eine noch neue Kutſche
die einzelnen Gegenſtaände in dem auszu
gebenden Verzeichniſſe wird in ihrer vor-
maligen Wohnung hierſelbſt Freitags, den
nächſten 27. Auguſt und an den folgenden
Tagen Vormittags von 8 12 Uhr und
Nachmittags von 2 5 Uhr, öffentlich an
den Meiſtbietenden gegen Baarzahlung ver
kauft werden.

Sangerhauſen, den 5. Auguſt 1841.

Auf der Pfarre zu Giebichenſtein
ſind verſchiedene Sorten Stroh und Spreu
zu verkaufen.

8

Höchſt intereſſant!
So eben iſt bei Heinrich Franke in Leipzig erſchienen und in allen Buchhand

lungen zu haben:

Die Gutenberg -Schwärmerei!!
Zehn hiſtoriſche Fragen

al s Beweis, daß
U Gutenberg nicht Erfinder

der Buchdruckerkunſt war.
Ein höchſt intereſſanter und merkwürdiger Vorläufer des in Kurzem

erſcheinenden Schneider Kitz“ von
Dr. Langenſchwarz.

Preis in Umſchlag geheftet z Thlr.
Einen Lehrburſchen ſucht der Backer

meiſter Spanger vor dem Klausthore.

100 Thlr. liegen auf erſte hypothekari-
ſche Sicherheit auszuleihen, Glaucha, Mit-

telwache Nr. 2006, parterre links.

Anzeige für Schulpräparanden.
Wer in die hieſige SeminarPraparan-

den Anſtalt einzutreten wuünſcht, hat ſich
den 18. September e. fruh 7 Uhr zur
AufnahmePruüfung zu ſtellen und die be
treffenden Zeugniſſe mitzubringen.

Eisleben, den 14. Auguſt 1341.
Clingeſtein, Seminardirector.

Ein guter zweiſpänniger Leiterwagen ſteht
zu verkaufen in der goldnen Roſe bei

Funk.

Heute, Donnerstag den 19. Auguſt,
Concert und Tanzmuſik, wozu ergebenſt ein
ladet Friedrich Weber in Diemnitz.

Sonntag, als den 22. Auguſt e., ladet
zum Wurſtfeſt und Tanzmuſik ganz erge
benſt ein

Wilhelm Weber in Hohenthurm.

Weißes leinenes Garn à Stuck 14 Sgr.,
à Gebind von 10 Stuck 4 Thlr., acht
böhmiſchen Zwirn à Stück 4 Sgr., der-
gleichen Dresdner, das Gebind zu 20 Fa-
den à Stuck 17 Sar., empfiehlt zu gro
ßern und kleinern Partien

Anton Richter

ten Gaſte nachzukommen,

Weinen

in Delitzſch am Markt.

u 4 34 a nUm dem Wunſche vieler meiner geehr
wird Sonntag

den 22. d. M. durch die Herren Verg-
hautboiſten von Eisleben in meinem
Saale Concert und Tanzmuſik gegeben wer
den, wozu ganz ergebenſt einladet

Röblingen am Seebad.
Müller.

Heute, Donnerstag als den 19. und Frei
tag den 20. d. M. Nachmittag von 2 Uhr an,
Fortſetzung der Auction auf dem Rittergute
Freienfelde mit Silber, verſchiedenen

Liqueuren und Branntwein in
Flaſchen, guten Meubles und andern Sar
chen mehr.

Halle, den 19. Auguſt 1841.
G. Wachter.

Ergebenſte Einladung. Zum Schie-
ßen den 22. d. M. ladet ergebenſt ein

Pfeffer zum hohen Petersberg.

Offene Engagements.

Ein Pachter einer grafl. Brennerei,
2 Brennerei Verwalter, 1 Oberbrenner,
2 Brauer, 2 Oekonomie-Jnſpector, 1 Vo-
lontair und mehrere Lehrlinge der Oekono-
mie; ferner 2 Geſchaftsfuhrer, 2 Hand
lungskommis, 3 Apothekergehuülfen und 1
Hauslehrer, ſo wie 2 Gouvernanten, 1 Er-
zieherin, 2 Geſellſchafterinnen, 3 Wirthſchaf-
terinnen und mehrere Ladendemoiſelles nach
außerhalb können vortheilhaft placirt werden
durch das beauftragte VerſorgungsBurean
von H. Dankworth in Berlin, Juden-
ſtraße Nr. 45,
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